
48. Deutscher Psychotherapeutentag  
8./9. Mai 2026 in Travemünde 

 

Name, Vorname ………………………………………………………………………… 
  
Ich kandidiere für das Amt des*der Vizepräsidenten*in im Vorstand der BPtK.  
 

Angaben zu meiner Kandidatur: 

□ Approbation als Psychotherapeut*in  

□ Ich bin in einem Beschäftigungsverhältnis tätig. 

□ Ich bin selbstständig tätig. 

□ Ich bin Mitglied der folgenden Landespsychotherapeutenkammer: 
 

…………………………………………..………………………………………………………… 
 

□ Ich habe eine Approbation als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*in: 

□ Ich erkläre, zum Zeitpunkt der Wahl als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*in mindestens 
zu ¾ auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie tätig zu sein. 

 
Ich bin 

□ weiblich 

□ männlich 

□ divers 
 

□ Meine Kandidatur wird von mindestens zehn Bundesdelegierten unterstützt: 
 

 Name, Vorname  Mitgliedskammer Unterschrift 
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 Name, Vorname  Mitgliedskammer Unterschrift 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 
 
………………………………………………………  
Unterschrift des*der Kandidaten*in 
 

 

Auszüge aus der Satzung der BPtK: 

§ 10 Zusammensetzung des Bundesvorstands 

(1) Der Bundesvorstand besteht nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen aus: 
(a) dem*der Präsident*in und 
(b) zwei Vizepräsident*innen und 
(c) zwei Beisitzer*innen. 

 

(2) Ein Vorstandmitglied muss ein*e Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*in sein, der*die zum Zeit-
punkt der Wahl mindestens zu ¾ auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie tätig ist. 
Dem Vorstand sollen mindestens ein in einem Beschäftigungsverhältnis tätiges Kammermitglied und min-
destens ein selbstständig tätiges Kammermitglied angehören. Dem Vorstand sollen mindestens zur Hälfte 
Frauen angehören. 
 

[…] 
 
§ 12 Wahl, Wahlverfahren und Abwahl des Bundesvorstands 

(1) Präsident*in, Vizepräsident*innen und Beisitzer*innen werden von der Bundesdelegiertenversamm-
lung für die Dauer von vier Jahren (Amtszeit) auf Vorschlag von Bundesdelegierten des Psychotherapeu-
tentages gewählt. Zur Kandidatur berechtigt sind alle approbierten Psychotherapeut*innen, deren Kam-
mer Mitglied der Bundespsychotherapeutenkammer ist. Jeder Wahlvorschlag bedarf der Unterstützung 
von mindestens zehn Bundesdelegierten. Die Wahl findet in der letzten ordentlichen Bundesdelegierten-
versammlung vor Ablauf der Amtszeit des Vorstands statt. Mit Ablauf der Amtszeit des alten Vorstands 
beginnt die Amtszeit des neu gewählten Vorstands. 
 
[…] 
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